
Informationen 

Naturschutzfördermittel 

1991 wurden im Rahmen des Gemeinschafts
werkes "Aufschwung Ost" durch das Bundes
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit Fördermittel für Naturschutzaufga
ben bereitgestellt. Dabei ging es zunächst dar
um, akute Gefährdungen für die Bürger - aber 
auch für die Natur - zu beseitigen oder unmittel
baren Gefährdungen vorzubeugen. 

Die Förderung von Maßnahmen des Natur
schutzes wurde 1992 auf der Grundlage der vor
läufigen Förderrichtlinie des Ministeriums fü r 
Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen
Anhalt in Form von Verpflichtungsermächtigun
gen bereits 1991 bewilligt. Prioritäten wurden 
ebenfalls für Projekte mit hoher Dringlichkeit ana~ 
log 1991 gesetzt. Erstmals wurden auch Zuwen
dungen für gutachtliche und planerische Maß
nahmen zur Erfassung von Schäden/Beeinträch
tigungen an Natur und Landschaft und Erarbei
tung von Entwicklungsvors'tellungen ausgewählt 
worden. Die "Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Schutz-, Pfle
ge- und Entwicklungsmaßnahmen im Sinne von 
Naturschutz und Landschaftspflege in Sachsen
Anhalt vom 15. 06. 1992", die Grundlage für die 
Förderung einmaliger Maßnahmen in den kom
menden Jahren sein soll, wurde im Ministeri
alblatt LSA vom 15. Juli 1992 veröffentlicht Die
se Richtlinie ermöglicht die Förderung eines brei
ten Spektrums an Maßnahmen im Sinne des Na
turschutzes und der Landschaftspflege in Sach
sen-Anhalt Schwerpun1<tmäßig können folgen
de Maßnahmen komplexe mit Mitteln aus dem 
Landeshaushalt gefördert werden: 

- Landschaftsplanung, naturschutzrelevante Pla
nungen 

- Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung 
der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
und der Erholungseignung wie 
· Maßnahmen zur Gestaltung, Entwicklung, 

Verbesserung und zum Erhalt der Funktions
fähigkeit des Naturhaushaltes und des typi
schen Landschaftsbildes 

· Maßnahmen zur Erholungseignung von Natur 
und Landschaft 

· Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Er-

halt extensiver bewirtschafteter Weinberge 
und Streuobstbestände 

- Maßnahmen zur Erhaltung besonders ge
schützter bestandsbedrohter Tier- und Pflan
zenarten, insbesondere der Erhaltung, Verbes
serung und Wiederherstellung der Lebensräu
me 

- wissenschaftliche Begleituntersuchungen und 
Studien zur Erfassung des Naturraumpotentials 
und zur Erhaltung, Verbesserung, Entwicklung 
und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes sowie Gutachten 

- Erwerb und Pacht von Flächen, deren natur
schutzrelevante Wertigkeit einer starken bzw. 
akuten Gefährdung ausgesetzt ist 

- Model lvorhaben und Pilotprojekte des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege 

Die Gewährung von Zuwendungen für Maßnah
men nach der genannten Richtlinie kann im Rah
men der verfügbaren Haushaltsmittel erfolgen. 
Antragsberechtigt sind in der Regel kommunale 
Gebietskörperschaften, gemeinnützige Verbän
de und Vereine. 
Für die Naturschutzarbeit ebenfalls von Interesse 
ist die "Richtlinie über die Gewährung von Zu
wendungen zur Förderung von Projekten und 
Maßnahmen zur Umweltbildung, -erziehung und 
-information in Sachsen-Anhalt", die ebenfalls Im 
Ministrialblatt LSA Nr. 31 vom 15. Juli 1992 ver
öffentlicht wurde. 
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